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 Veröffentlicht am 31.08.1988

Norm

ASGG §54

Rechtssatz

Es wird festgestellt, daß Überstunden, die von Radar-Flugverkehrskontrolloren beim Bundesamt für Zivilluftfahrt im

Schichtdienst geleistet werden und die nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages für die BAZ-Bediensteten zu

entschädigen sind, nach Maßgabe des Art VI des KollV abzugelten sind und hiebei jeweils ein

einhundertsiebenundfünfzigstel des dem betre enden Dienstnehmer zustehenden Gehaltes nach Anhang I des

Kollektivvertrages zur Grundlage der Berechnung des Grundstundengehaltes zu nehmen ist.
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